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1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag 
zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.

1)

Aufenthaltsräume in Wohnungen,
Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten,
Unterrichtsräume und ähnliches

Textliche Festsetzungen

Gliederung der baulichen Nutzung

1. Gemäß § 1 (4) i.V.m. § 1 (5) BauNVO werden nachstehende Festsetzungen getroffen:

1.1. In den GE 1-Gebieten sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

1.2. In den GE 2-Gebieten sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I - VI der Abstandsliste 2007 zum RdErl. d. 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 v. 6.6.2007 sowie 
Anlagen mit ähnlichen Emissionsgrad nicht zulässig. 
Aus der Abstandsklasse VI sind ausnahmsweise Betriebe und Anlagen mit einem Emissionsgrad zulässig, der den 
Merkmalen der Abstandsklasse VII entspricht.

1.3. In den GE 3-Gebieten sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I - V der Abstandsliste 2007 zum RdErl. d. 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 v. 6.6.2007 sowie 
Anlagen mit ähnlichen Emissionsgrad nicht zulässig. 
Aus der Abstandsklasse V sind ausnahmsweise Betriebe und Anlagen mit einem Emissionsgrad zulässig, der den 
Merkmalen der Abstandsklasse VI entspricht.

1.4. In dem GI - Gebiet  sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I - IV der Abstandsliste 2007 zum RdErl. d. 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 v. 6.6.2007 sowie 
Anlagen mit ähnlichen Emissionsgrad nicht zulässig. 
Aus der Abstandsklasse IV sind ausnahmsweise Betriebe und Anlagen mit einem Emissionsgrad zulässig, der den 
Merkmalen der Abstandsklasse V entspricht.

Die o.a. Abstandsliste 2007 zum RdErl. d. MUNLV ist der Begründung als Anlage beigefügt.

2. Die gemäß § 8 (3) Ziffer 3 ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes 
(§ 1 (6) Ziffer 1 BauNVO).

3. Einzelhandelsnutzung
Gemäß § 1 (5) i. V. m. § 1 (9) BauNVO sind in den GE-Gebieten Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von 
Handwerksbetrieben, die sich ganz oder teilweise an die Endverbraucher wenden, nur mit nachstehenden 
nicht-zentrenrelevanten Sortimenten nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) vom 
Statistischen Bundesamt zulässig:

45.1 Handel mit Kraftwagen
45.3  Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
45.4 Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
aus 47.51  Bettwaren (u.a. Matratzen, Lattenroste, Ober- und Unterdecken)
47.52.1  Metall- und Kunststoffwaren (u.a. Schrauben und -zubehör, Kleineisenwaren, Bauartikel, 

Dübel, Beschläge, Schlösser und Schlüssel, Installationsbedarf für Gas, Wasser, Heizung und 
Klimatechnik, Bauelemente aus Eisen, Metall und Kunststoff, Werkzeuge aller Art; Werkstatteinrichtungen, 
Leitern, Lager- und Transportbehälter, Spielgeräte für Garten und Spielplatz, Drahtwaren, Rasenmäher)

aus 47.52.3  Anstrichmittel, Elektroinstallationszubehör, Bau- und Heimwerkerbedarf
aus 47.53  Tapeten, Bodenbeläge, Teppiche, Heimtextilien (Gardinen, Dekorationsstoff, Vorhänge, 

dekorative Decken)
aus 47.54  elektrische Haushaltsgeräte - Großgeräte (u.a. Herde, Kühlschränke, Spülmaschinen 

und Waschmaschinen)
47.59.1  Wohnmöbel, Kücheneinrichtungen, Büromöbel
aus 47.59.9  Holz-, Kork- , Flecht- und Korbwaren (u. a. Drechslerwaren, Korbmöbel, Bast- und Strohwaren, 

Kinderwagen)
aus 47.59.9  sonstige Haushaltsgegenstände (u.a. Bedarfsartikel für den Garten, Gartenmöbel, Grillgeräte)
aus 47.59.9 Lampen, Leuchten und Beleuchtungsartikel
aus 47.64.2  Campingartikel und Campingmöbel
aus 47.76.1 Gartenbedarf, Pflanzen, Saatgut und Düngermittel (u.a. Baumschul-, Topf- und Beetpflanzen, 

Weihnachtsbäume, Blumenbindereierzeugnisse, Blumenerde, Blumentöpfe)
47.76.2  Tierfutter, zoologischer Bedarf und lebende Tiere
47.79 Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren

Die Vorgaben des § 11 Abs. 3 BauNVO bleiben von diesen Festsetzungen unberührt.

4. Gemäß § 1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO sind im GI-Gebiet Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von 
Handwerksbetrieben, die sich ganz oder teilweise an die Endverbraucher wenden, nicht zulässig.

5. Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Für die Schaffung der Wohnverträglichkeit gegenüber den Verkehrslärmemissionen sind Lärmminderungsmaßnahmen 
erforderlich. 
Innerhalb der gekennzeichneten Lärmpegelbereiche (z.B. LPB II: maßgeblicher Lärmpegelbereich) sind für die 
Außenbauteile von Aufenthaltsräumen von Wohnungen ( mit Ausnahmen von Küchen, Bädern und Hausarbeitsräumen) bei 
Neubaumaßnahmen oder wesentlichen Änderungen bestehender Gebäude an den lärmzugewandten Seiten der 
Verkehrswege Frielicker Weg sowie der Bahnstrecke Hamm-Hannover die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten 
Anforderungen an die Luftschalldämmung (gem. DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ Ausg. Nov. 1989. Bezugsquelle 
Beuth Verlag, Berlin) einzuhalten. 

Außenbauteile sind die Bauteile, die Aufenthaltsräume nach außen abschließen, insbesondere Fenster, Türen 
Rolladenkästen, Wände, Dächer und Decken unter nicht ausgebauten Dachgeschossen. Das resultierende 
Schalldämmmaß muss vom Gesamtbauteil erbracht werden. Es sind daher die Flächenanteile von Wand, Dach, Fenstern, 
Dachaufbauten etc. zu ermitteln. Die Berechnung der konkreten Dämmwerte im Genehmigungsverfahren erfolgt unter 
Berücksichtigung der Tabellen 9 und 10 der DIN 4109. Wenn die Fensterfläche in der zu betrachtenden Außenwand eines 
Raumes mehr als 60 % der Außenwandfläche beträgt, sind an die Fenster die gleichen Anforderungen wie an Außenwände 
zu stellen.
Für die Außenbauteile, die auf der zur Geräuschquelle abgewandten Gebäudeseite angeordnet sind, können um 5 dB(A) 
verminderte Werte angesetzt werden. Bei besonders schutzbedürftigen Wohnräumen u. Schlafräumen, die auf der zur 
Geräuschquelle zugewandten Gebäudeseiten angeordnet werden, muss die erforderliche Gesamtschalldämmung der 
Außenfassaden auch im Lüftungszustand (z. B. durch schallgedämmte Lüftungssysteme oder Belüftungen über die 
lärmabgewandte Fassadenseite) sicher gestellt werden.
Darüber hinaus sind im Rahmen von Neubaumaßnahmen durch die Gestaltung der Grundrisse und geschickte Anordnung 
der Schlafräume zur lärmabgewandten Seite der vorhandenen Lärmsituation Rechnung zu tragen.

Abweichung durch Einzelfallnachweis
Von den hier festgelegten Anforderungen kann durch Einzelfallnachweis abgewichen werden, wenn sich durch eine 
Neuberechnung der Geräuschimmissionen unter Berücksichtigung des konkreten Bauvorhabens andere Beurteilungspegel 
an den verschiedenen Fassaden ergeben.

Hinweise:

Bodendenkmale:
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, 
aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die 
Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/ 93750, Fax: 02761/ 2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 
mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht 
vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das 
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§16 
Abs. 4 DSchG NW).

Bergbau:
das Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle und Sole verliehenen Bergwerksfeld „Sachsen" und teilweise über dem auf 
Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Anneliese X´.
Die Planfläche liegt nicht über oder in der Nähe verlassener Tagesöffnungen und oberflächennaher Grubenbaue sowie 
nicht im Bereich von Bergbaualtlastenverdachtsflächen 

Entwässerung:
Unverschmutztes Niederschlagswasser (z. B. von Dachflächen) kann auch in Zisternen eingeleitet und als Brauchwasser 
verwendet werden. Durch vorzusehende Überläufe an den Zisternen ist ein Abfluss in die Anlagen zur Ableitung des 
Niederschlagswassers sicherzustellen.
Sofern die geplanten Gebäude im Grundwasser bzw. im Schwankungsbereich des Grundwassers errichtet werden, müssen 
Keller in abgedichteter Form als weiße oder schwarze Wannen ausgebildet werden. Nach der Abwassersatzung der Stadt 
Hamm dürfen Drainageleitungen weder direkt noch indirekt über die Grundstücksentwässerungsanlagen an die 
Abwasseranlage angeschlossen werden.

Leitungstrassen:
1. Vor Baumaßnahmen in den Leitungsbereichen bzw. in der Nähe der Versorgungsanlagen ist der Leitungsbetreiber 
(E.ON Ruhrgas AG, Essen) frühzeitig, unter Vorlage der entsprechenden Baupläne, zu benachrichtigen.
2. Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen der Leitung bzw. in 
unmittelbarer Nähe dazu sind der RWE Bauunterlagen (Lagepläne und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über 
NHN) zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem 
Grundstückseigentümer / Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der RWE.

Kampfmittel:
Im Planbereich sind 5 Blindgängerverdachtspunkte festgestellt worden. Bauarbeiten oder andere Bodeneingriffe dürfen erst 
nach Überprüfung und Freigabe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe (KBD-WL) durchgeführt werden. 
Im gesamten Plangebiet sind im Zusammenhang mit anstehenden Baumaßnahmen Oberflächendetektionen von 
Bauflächen und -gruben erforderlich.
Abbrüche von Gebäuden und unterirdischen Anlagen dürfen hingegen ohne vorherige Beteiligung des KBD-WL 
durchgeführt werden, wenn es dabei zu keiner Ausweitung des zuvor umbauten Raumes kommt.
Generell ist bei Arbeiten mit Erdaushub erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die Existenz von Kampfmitteln nie ganz 
ausgeschlossen werden kann. Falls bei Erdarbeiten verdächtige Gegenstände gefunden werden oder eine 
außergewöhnliche Verfärbung des Erdreichs zu bemerken ist, ist die Feuerwehr (Tel. 903-250, 903-0 oder Notruf 112) oder 
Polizei (916-0 oder Notruf 110) zu benachrichtigen. 

Altlasten:
Im Bereich der gekennzeichneten Fläche der ehem. Betriebstankstelle, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet ist, sind bei Nutzungsänderungen oder Eingriffen in den Untergrund Sanierungs- oder 
Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Hierzu ist vorab das Umweltamt der Stadt Hamm zu beteiligen. 

DIN-Normen
Die auf dieser Planurkunde genannten DIN-Normen und VDI-Richtlinien können im Bautechnischen Bürgeramt des 
Technischen Rathauses, Gutstav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm eingesehen werden.

Militärischer Übungsplatz
Das Plangebiet liegt nahe dem militärischen Übungsplatz Ahlen und unmittelbar südlich der Standortschießanlage Ahlen. 
Auf Grund dieser Lage des Plangebietes ist mit Lärm- und Abgas- bzw. Geruchsemissionen durch den militärischen 
Betriebsablauf zu rechnen.


